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Conseil d! " tat CE

Staatsrat SR

Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg

T +41 26 305 10 40, F +41 26 305 10 48

www.fr.ch/ce 

Fribourg, le 12 octobre 2020

2020-CE-140: Modification de l! ordonnance sur l! assurance-chômage et ordonnance 
sur les syst# mes d! information AC

Madame, Monsieur,

Après lecture des documents par nos différents services concernés, nous vous informons que ces 

ordonnances n’apportent pas de commentaires particuliers. Nous saluons le fait, que les autorités 

cantonales (Office du travail et caisse publique de chômage) vont disposer d’outils digitaux dans 

leurs communications et dans le but de répondre à l’attente des demandeurs d’emploi.

Le Conseil d’Etat fribourgeois en prend acte.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

Au nom du Conseil d’Etat :

Anne-Claude Demierre, Présidente

Danielle Gagnaux-Morel, Chancelière d’Etat

L’original de ce document est établi en version électronique

Conseil d! Etat

Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg

PAR COURRIEL

Département fédéral de l’économie, de la 

formation et de la recherche DEFR

Palais fédéral est

3003 Berne

Courriel : tcjd@seco.admin.ch
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Änderung der Arbeitslosenversicherungsverordnung und ALV-Informations-

systemeverordnung – Vernehmlassung 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat  

 

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 1. Juli 2020 in erwähnter Sache und bedan-

ken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Zur Vorlage nehmen wir wie folgt 

Stellung. 

 

Zusammenfassend unterstützen wir die Revisionsvorlagen betreffend die Arbeitslo-

senversicherungsverordnung und die Arbeitsvermittlungsverordnung sowie die Ein-

führung der neuen ALV-Informationssystemeverordnung und bitten Sie, unsere unten 

ausgeführten Vorschläge zu berücksichtigen. 

 

Änderung der Arbeitslosenversicherungsverordnung (AVIV) 

 

Art. 87 Bescheinigung des Veranstalters der Bildungs- und Beschäftigungs-

massnahme 

Gemäss der geltenden Fassung sind Veranstalter von Bildungs- und Beschäftigungs-

massnahmen verpflichtet, die Bescheinigung der Teilnahme an der Massnahme zu-
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handen der Arbeitslosenkasse bis zum dritten Werktag des Folgemonats zu erstel-

len. Im Vorschlag für die Neufassung dieser Bestimmung wird auf die Angabe eines 

Zeitpunkts bis zu welchem die Bescheinigung auszufertigen ist, verzichtet. In der 

Praxis zeigt sich, dass es immer wieder säumige Veranstalter gibt, weshalb an der 

geltenden Regelung festgehalten werden soll. 

 

Art. 119b Abs. 1 Anforderungen an die mit der öffentlichen Arbeitsvermittlung 

betreuten Personen 

Gemäss der geltenden Regelung bestimmt der Verband der schweizerischen Ar-

beitsämter (VSAA), welche Ausbildungen oder Berufserfahrungen dem Diplom "Eid-

genössischer Fachausweis HR-Fachfrau/Fachmann, Öffentliche Personalvermittlung 

und Beratung" als gleichwertig anerkannt werden. Neu soll für diese Gleichwertig-

keitsanerkennung nicht mehr der VSAA, sondern die Ausgleichsstelle der Arbeitslo-

senversicherung, sprich das SECO, zuständig sein. Wie dem erläuternden Bericht zu 

entnehmen ist, hat das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass die in Art. 119 b 

Abs. 1 AVIV vorgesehene Kompetenzdelegation an den VSAA auf einer ungenügen-

den Rechtsgrundlage beruht. Die Schlussfolgerung, dass Art. 119 b Abs. 1 AVIV da-

hingehend abgeändert werden müsse, dass die Entscheidungskompetenz betreffend 

die Anerkennung der Gleichwertigkeit von Ausbildungen und Berufserfahrungen der 

Ausgleichsstelle obliege, ist nicht zwingend. Es wäre durchaus möglich, die Rechts-

grundlage für eine Kompetenzdelegation an den VSAA zu schaffen.  

 

Die geltende Regelung, wonach der VSAA über die Gleichwertigkeit von Ausbildun-

gen resp. Berufserfahrungen entscheidet, beruht auf der Überlegung, dass die Kan-

tone, welche die Personalberaterinnen und Personalberater in ihren Regionalen Ar-

beitsvermittlungszentren (RAV) beschäftigen, aufgrund der Praxiserfahrung zweifels-

ohne eher in der Lage sind, die Gleichwertigkeit von Ausbildungen und Berufserfah-

rungen von Personalberaterinnen und Personalberatern für die tägliche Arbeit zu be-

urteilen als die Ausgleichsstelle.  

 

Deshalb soll diese Entscheidkompetenz beim VSAA belassen werden. Eventualiter 

sollte die Ausgleichsstelle, bevor sie über die Gleichwertigkeit entscheidet, die Beur-

teilung des VSAA einholen. 
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Änderung der Verordnung über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih  

 

Art. 53b Abs. 3 Stellenmeldung und Informationsbeschränkung 

Gemäss der geltenden Regelung kann die Stellenmeldung über die Internetplattform 

der öffentlichen Arbeitsvermittlung, telefonisch oder durch persönliche Vorsprache er-

folgen. Angesichts des grossen Arbeitsaufwands, welches die telefonischen Anmel-

dungen und auch Anmeldungen durch persönliche Vorsprachen verursachen, ist die 

Einschränkung, dass Stellenmeldungen grundsätzlich über die Internetplattform zu 

erfolgen haben, zu begrüssen. Selbstverständlich werden die RAV künftig auch Stel-

lenmeldungen über andere Kommunikationskanäle entgegennehmen.  

 

Verordnung für die von der Ausgleichsstelle der Arbeitslosenversicherung be-

triebenen Informationssysteme (ALV-Informationssystemeverordnung) 

 

Diese neue ALV-Informationssystemeverordnung übernimmt im Wesentlichen den 

Inhalt der verschiedenen bestehenden Verordnungen für die Informationssysteme 

der ALV. Es sind dies die ASAL-, AVAM- und LAMDA-Verordnung. Zudem werden 

zwei neue Plattformen, nämlich die Zugangsplattform für elektronische Dienstleistun-

gen und die Plattform der öffentlichen Arbeitsvermittlung, geregelt. In den Anhängen 

zur Verordnung werden die Zugriffs- und Bearbeitungsrechte der verschiedenen Or-

gane und Stellen für jedes Informationssystem separat aufgeführt.  

 

Inhalt der neuen Informationssystemeverordnung sind: 

 

- Bestimmung der Inhaberinnen und Inhaber von Zugriffsrechten 

- Regelung der Datensicherheit und des Datenschutzes 

- Regelung der Aufbewahrung, Archivierung und Vernichtung von Daten 

- Finanzierung der Systeme. 

 

Die Strategie, den Vollzug der Arbeitslosenversicherung sukzessive zu digitalisieren 

und den Versicherten für die Anmeldung und die Kommunikation mit den Vollzugsbe-

hörden elektronische Plattformen zur Verfügung zu stellen, erfordert entsprechende 

gesetzliche Regelungen. Wir befürworten, dass bei der Erarbeitung der vorliegenden 
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Verordnung die Gelegenheit genutzt wurde, die Verordnungen der verschiedenen 

Vollzugssysteme zu einer einheitlichen Regelung zusammenzuführen. 

 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

 Freundliche Grüsse 

  

 Namens der Regierung 
 Der Präsident:  Der Kanzleidirektor: 

  

       Dr. Chr. Rathgeb Daniel Spadin 
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Von: Fritz Kälin

An: _SECO-TCJD Juristischer Dienst

Cc: Emanuel Waeber; Andreas Ott

Betreff: SVP Schweiz Verzicht Stellungnahme ALV-Informationssystemeverordnung

Datum: Freitag, 11. September 2020 14:27:00

Anlagen: image003.jpg

Guten Tag,
Die SVP Schweiz verzichtet auf eine Vernehmlassungsantwort zur „Änderung
der Arbeitslosenversicherungsverordnung und ALV-
Informationssystemeverordnung“.
Freundliche Grüsse
Generalsekretariat der SVP Schweiz

Dr. Fritz Kälin
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Generalsekretariat | Postfach 3001 Bern | Telefon: 031 300 58 58 | www.svp.ch







 

 

Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) 

Holzikofenweg 36 

3003 Bern 

 

 

Per Mail: tcjd@seco.admin.ch 

Bern, 23. Juli 2020 

Änderung der Arbeitslosenversicherungsverordnung und ALV-Informationssysteme- 
verordnung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Einladung, an der Vernehmlassung zum oben genannten Geschäft teilzu-

nehmen. 

Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir trotz der grossen Bedeutung der Vorlage aus Ka-

pazitätsgründen die andern Vernehmlassungsvorlagen im Zusammenhang mit Covid-19 priorisieren 

und deshalb auf eine Eingabe verzichten müssen. 

Besten Dank für Ihr Verständnis. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband 
Stv. Direktor 

Martin Flügel 
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Zürich, 19. Oktober 2020 AS/sm

schwarzenbach@arbeitgeber.ch

Stellungnahme zur Arbeitslosenversicherungsverordnung (AVIV)
und der neuen Informationssystemeverordnung (ALV-IsV)

Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir wurden mit Schreiben vom 1. Juli 2020 vom Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bil-
dung und Forschung WBF eingeladen, zur eingangs erwähnten Vernehmlassungseröffnung bis 
zum 22. Oktober 2020 Stellung zu nehmen. Dafür danken wir Ihnen bestens und unterbreiten 
Ihnen nachfolgend gerne unsere Position.

Der Schweizerische Arbeitgeberverband (SAV) ist seit 1908 die Stimme der Arbeitgeber in Wirt-
schaft, Politik und Öffentlichkeit. Er vereint als Spitzenverband der Schweizer Wirtschaft rund 90 
regionale und branchenspezifische Arbeitgeberorganisationen sowie einige Einzelunternehmen. 
Insgesamt vertritt er über 100! 000 Klein-, Mittel- und Grossunternehmen mit rund 2 Millionen Ar-
beitnehmenden aus allen Wirtschaftssektoren. Der SAV setzt sich für eine starke Wirtschaft und 
den Wohlstand der Schweiz ein. Er verfügt dabei über anerkanntes Expertenwissen insbesondere 
in den Bereichen Arbeitsmarkt, Bildung und Sozialpolitik.

Die Position/Antrag des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes (SAV):

· Der SAV begrüsst die Anpassung in der Arbeitslosenversicherungsverordnung AVIV 
und die Schaffung der neuen Informationssystemeverordnung ALV-IsV.

· Art. 119 Abs. 1 lit. b E-AVIV ist dahingehend zu ergänzen, dass sich die örtliche Zustän-
digkeit der kantonalen Amtsstellen für die KAE nach dem Ort des Betriebs und alterna-
tiv nach dem Ort eines Betriebsteils richten.

Eidgenössisches Departement für 
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF

Per E-Mail an: tcjd@seco.admin.ch
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1. Ausgangslage 

Mit der Annahme und Umsetzung der Motion Vonlanthen 2017 schaffte der Bundesrat die Grundlage
zur Umsetzung der E-Government-Strategie im Bereich der Arbeitslosenversicherung. Der SAV be-
grüsst die Verordnungsanpassung. Damit werden die notwendigen Grundlagen für die zwei neuen In-
formationssysteme der ALV geschaffen, um im Rahmen der E-Government-Strategie des Bundesra-
tes die administrativen Abläufe zu vereinfachen und zu digitalisieren. Dies sollte u.E. nicht nur zu einer 
Straffung und Vereinfachung der administrativen Prozesse führen, sondern ebenfalls zu einer raschen 
und unkomplizierten Handhabung dieser Prozesse für Verwaltung, Unternehmen und Private.

2. Zu den Änderungen und Anpassungen

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit kommentiert der SAV nachfolgend einzelne Änderungen und An-
passungen:

Der SAV begrüsst insbesondere die Anpassungen in Art. 19 E-AVIV zur persönlichen Anmeldung bei 
der Stellenvermittlung, so dass diese nicht mehr durch eine Drittperson erfolgen kann. Eine Aufwand-
reduktion stellen die Anpassungen von Art. 20 Abs. 1 lit. b und Art. 77 Abs. 1 lit. c E-AVIV dar, wo-
mit Personen die Daten nicht mehr selber beim Einwohnerregister beschaffen müssen, da die zustän-
dige Amtsstelle diese nun direkt online abrufen kann. Als positiv erachten wir auch die Streichung von 
«in der Regel» in Art. 21 Abs. 1 E-AVIV, da mit den neuen Kommunikationsmitteln jede Person inner-
halb eines Arbeitstages erreichbar sein sollte. Auch ist es sinnvoll, wenn gemäss dessen Abs. 4 kan-
tonale Amtsstellen für versicherte Personen über Weihnachten/Neujahr erreichbar werden, da Versi-
cherte sich auch in dieser Zeit um eine Arbeitsstelle und ihre Vermittlungsfähigkeit kümmern müssen.

Allerdings möchten wir anregen, die in Art. 119 Abs. 1 lit. b E-AVIV enthaltene Regelung der örtli-
chen Zuständigkeit der kantonalen Amtsstellen für die Kurzarbeitsentschädigung zu überdenken. In 
den letzten Monaten, in welchen sehr viele Unternehmen Kurzarbeit anmelden mussten, hat sich be-
stätigt, wie problematisch es in Einzelfällen sei kann, die örtliche Zuständigkeit an einen 
Rechtsbegriff wie denjenigen des Betriebs anzuknüpfen. Welche Gebilde als Betrieb (und nicht 
bloss als Betriebsteil) anzusehen sind, ist in der Praxis oft unklar. Die Problematik könnte bereits 
massiv entschärft werden, wenn für den Fall, dass Kurzarbeitsentschädigung bloss für einen Betriebs-
teil verlangt wird, eine alternative örtliche Zuständigkeit am Ort des Betriebsteils anerkannt 
würde. Wir möchten deshalb vorschlagen, dass die in Art. 119 Abs. 1 lit. b E-AVIV enthaltene Rege-
lung der örtlichen Zuständigkeit der kantonalen Amtsstelle für die Kurzarbeitsentschädigung erweitert 
wird.

Wir bitten Sie um Berücksichtigung unserer Eingabe und stehen Ihnen für allfällige Rückfragen gerne 
zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

SCHWEIZERISCHER ARBEITGEBERVERBAND

Daniella Lützelschwab Saija, lic.iur. Andrea Schwarzenbach, MLaw
Mitglied der Geschäftsleitung stv. Ressortleiterin Arbeitsmarkt und Arbeitsrecht

Ressort Arbeitsmarkt und Arbeitsrecht



Dachorganisation der Schweizer KMU
Organisation faîtière des PME suisses
Organizzazione mantello delle PMI svizzere
Umbrella organization of Swiss SME

Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri

Schwarztorstrasse 26, Postfach, 3001 Bern  !    Telefon 031 380 14 14, Fax 031 380 14 15  !    info@sgv-usam.ch
www.sgv-usam.ch | www.twitter.com/gewerbeverband |  www.facebook.com/sgvusam

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
TCJD
Holzikofenweg 36
3003 Bern

tcjd@seco.admin.ch

Bern, 13. Oktober 2020 sgv-Kl/ap

Vernehmlassungsantwort: Änderung der Arbeitslosenversicherungsverordnung und ALV-
Informationssystemeverordnung

Sehr geehrte Damen und Herren

Als grösste Dachorganisation der Schweizer Wirtschaft vertritt der Schweizerische Gewerbeverband
sgv über 230 Verbände und gegen 500 000 KMU, was einem Anteil von 99.8 Prozent aller Unterneh-
men in unserem Land entspricht. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grösste Dachver-
band der Schweizer Wirtschaft für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie 
für ein unternehmensfreundliches Umfeld ein.

Mit dem Schreiben vom 1. Juli 2020 lädt das Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung 
und Forschung WBF ein, sich zur Änderung der Arbeitslosenversicherungsverordnung und ALV-
Informationssystemeverordnung zu äussern. Der Schweizerische Gewerbeverband sgv dankt für die
Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Die Anpassungen in den Verordnungen fusst auf der Revision des AVIG (Motion Vonlanthen 19.035) 
und umfasst inhaltlich eine Anpassung von Artikeln aufgrund der Streichung der Pflicht zur Annahme 
oder Suche einer Zwischenbeschäftigung während dem Bezug von KAE und SWE, die Anpassung 
der entsprechenden Kontrollvorschriften, die Geltendmachung der Schlechtwetterentschädigung und
die Anpassung von Artikeln für die rasche Umsetzung der E-Government-Strategie.

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv unterstützt die Revision der AVIV und die Schaffung 
einer neuen Informationsverordnung ALV-IsV.

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv hat bereits die Motion Vonlanthen (16.3457) und ihre Um-
setzung (AVIG-Revision 19.035) unterstützt und unterstützt auch die entsprechenden Anpassungen 
auf der Verordnungsebene.



2/2

Die Schaffung einer neuen Verordnung für die von der Ausgleichsstelle der Arbeitslosenversicherung 
betriebenen Informationssysteme (ALV-Informationssystemeverordnung, ALV-IsV) unterstützt der sgv 
ebenfalls. Sie wird im Zuge der dringend notwendigen Digitalisierung der Prozessabläufe bei der ALV 
notwendig und liefert die Grundlagen für die Datenbeschaffung und die Datenbearbeitung bzw. -
verwendung. 

Wir danken für die Kenntnisnahme.

Freundliche Grüsse

Schweizerischer Gewerbeverband sgv

Hans-Ulrich Bigler Dieter Kläy
Direktor Ressortleiter



 

 Monbijoustrasse 61, 3007 Bern, www.sgb.ch  

031 377 01 01, Fax 031 377 01 02, info@sgb.ch 

Vernehmlassungsantwort zur Änderung der Arbeitslosenversicherungsverordnung 
und ALV-Informationssystemverordnung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) bedankt sich für die Einladung zur Stellung-

nahme. Der SGB unterstützt die Vorlage. Die beiden neuen Informationssysteme der Arbeitslo-

senversicherung werden mit dem vorliegenden Entwurf eingeführt. Der SGB unterstützt auch, 

dass dringend nötige Änderungen in der Arbeitslosenversicherungsverordnung (AVIV) vorge-

nommen werden. Diese werden die Kommunikation zwischen den involvierten Parteien verbes-

sern und Erleichterungen für die Versicherten mit sich bringen. Der SGB hat sich für diese Stel-

lungnahme mit der Arbeitslosenkasse der Unia koordiniert. Wir verweisen ergänzend auf den von 

der Unia-Arbeitslosenkasse erwähnten Klärungsbedarf bei diversen Bestimmungen der beiden 

Vorlagen. Der SGB hat zu den Vorlagen folgende Bemerkungen und Änderungsanträge: 

Arbeitslosenversicherungsverordnung (AVIV) 

Art. 19 

Um den Zweck, die Kommunikation zu digitalisieren, nicht zu verfehlen, wäre hier eine digitale 

Anmeldung zu priorisieren. Die Anmeldung soll hauptsächlich über die Online-Plattform erfolgen, 

ergänzend können die zuständigen Stellen kontaktiert werden. 

Art. 28 

Der SGB beantragt, hier einen zusätzlichen Artikel einzufügen, der festhält, dass die Ausgleichs-

stelle zu garantieren hat, dass alle Kassen auf der Plattform gleichwertig auffindbar sein müssen. 

Das dient den versicherten Personen ebenso wie den Kassen, welche gleich behandelt werden. 

Art. 87 

Die bisherige Fassung dieses Artikels war präziser. Es war klar, wem die Bestätigung innert wel-

cher Frist ausgestellt wird. Jene Fassung ist beizubehalten. 

Art. 125 

Aus Platz- und Speichergründen beantragt der SGB, dass Bücher, Buchungsbelege und Daten 

über Versicherungsfälle jeweils fünf Jahre aufzubewahren sind. 

123 DL/ak//es 

Bern, 21. Oktober 2020

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, 

Bildung und Forschung WBF 

Bundesgasse 3  

3003 Bern 

tcjd@seco.admin.ch 



ALV-Informationssystemverordnung (ALV-IsV) 

Art. 3 

Der Schutz der Daten im Austausch ist elementar wichtig. Es bleibt im erwähnten, umfassenden 

Artikel jedoch unklar, was konkret passiert, wenn der Datenschutz nicht gewährt wird. 

Art. 15, Abs. 2 

Hier ist eine Widerrufsmöglichkeit anzuführen, damit die Daten umgehend und vollständig ge-

löscht werden. 

Die restlichen Bestimmungen in beiden Verordnungen können vom SGB unterstützt werden, da 

es sich primär um redaktionelle Änderungen oder den Nachvollzug von bestehenden Bestim-

mungen handelt. 

Besten Dank für die Kenntnisnahme. 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

 

Pierre-Yves Maillard  Daniel Lampart 

Präsident  Leiter SGB-Sekretariat 

  und Chefökonom 



 
 
 
 

Département fédéral de l’économie, de la 
fomation et de la recherche DEFR 
Secrétariat à l’économie (SECO) 
Holzikofenweg 36 
3003 Bern 
 
 
 
 
 
Lausanne, le 18 septembre 2020 

      
 

 
 
Consultation sur la modification de l’ordonnance sur l’assurance-chômage et sur l’ordonnance 
sur les systèmes d’information AC  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons bien reçu votre correspondance du 1er juillet dernier, relative au projet mentionné sous 
rubrique, et vous remercions de nous consulter à ce propos. 

Les modifications proposées découlent de la révision partielle de la LACI, approuvée par le 
Parlement le 19 juin 2020. S’agissant d’une part de l’adaptation de l’OACI, notamment sur la mise 
en œuvre de la stratégie de cyberadministration, et d’autre part de la création d’une nouvelle 
ordonnance régissant les systèmes d’information gérés par l’organe de compensation de 
l’assurance-chômage, la CVCI considère que ces modifications et nouveautés, qui créent les bases 
légales nécessaires, sont la suite logique de la modernisation bienvenue de la LACI. 
 
En conséquence, la CVCI est favorable à ce projet de révision.  
 
Tout en vous remerciant de l'attention que vous porterez à ces lignes, nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.  
 
 
 
Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie 
 

 

 
Philippe Miauton  Barbara Venditti 
Directeur adjoint  Juriste 
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Eidgenössisches Departement für Wirtschaft,  
Bildung und Forschung WBF 

Per Mail an:  

Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) 
tcjd@seco.admin.ch

Zürich, 22. Oktober 2020 

Vernehmlassungsantwort

Änderung der Arbeitslosenversicherungsverordnung und ALV-Informationssystemeverordnung

Sehr geehrte Damen und Herren 

GastroSuisse, der grösste Branchenverband der Schweiz mit rund 20'000 Mitgliedern aus allen Lan-
desgegenden (z. B. Hotels, Restaurants, Cafés, Bars), organisiert in 26 Kantonalsektionen und vier 
Fachgruppen, nimmt im obengenannten Vernehmlassungsverfahren gerne wie folgt Stellung. 

I. Allgemeine Würdigung 

Die vorliegenden Verordnungsanpassungen regeln die Ausführungsbestimmungen für die Umsetzung 
der Teilrevision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AVIG), welche am 19. Juni 2020 vom Parla-
ment verabschiedet wurde. GastroSuisse begrüsst das Ziel der Vernehmlassungsvorlage, elektroni-
sche Dienstleistungen zwischen Versicherten und Behörden im Verwaltungsverfahren einzuführen und 
umzusetzen. Zudem befürwortet der Verband, dass die aufgehobene Pflicht zur Annahme einer Zwi-
schenbeschäftigung beim Bezug von Kurzarbeits- (KAE) bzw. Schlechtwetterentschädigung (SWE) 
nebst der erfolgten Anpassung im AVIG nun auch auf Verordnungsstufe umgesetzt wird. Damit erhöht 
sich die Rechtssicherheit für die betroffenen Betriebe und Arbeitnehmenden.  

II. Stellenmeldung offener Stellen  

Neu müssen Arbeitgeber meldepflichtige offene Stellen grundsätzlich elektronisch über die Plattform 
der öffentlichen Arbeitsvermittlung mitteilen (Art. 53 Abs. 3 E-AVV). Bis anhin konnten sie dies explizit 
auch telefonisch oder durch persönliche Vorsprache erledigen. Wichtig ist GastroSuisse, dass Arbeit-
geberinnen und Arbeitgeber den für sie passenden Kommunikationskanal weiterhin nutzen können.
Obschon die elektronische Kommunikation den administrativen Aufwand der meisten Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber minimieren dürfte, sind die infrastrukturellen oder personellen Voraussetzungen zu 
deren Nutzung nicht immer gegeben.

III. Meldebestätigung gemeldeter Stellen   

Aus der vorliegenden Verordnungsanpassung geht hervor, dass die Meldebestätigung nur noch elekt-
ronisch über die Publikation auf der Plattform der öffentlichen Arbeitsvermittlung erfolgen soll. Arbeit-
geberinnen und Arbeitgeber sollten die Bestätigung allerdings über ihren bevorzugten respektive über 
den bereits erfolgten Kommunikationskanal erhalten.  

Die Praxis im Gastgewerbe deutet darauf hin, dass noch zu viel Zeit zwischen Stellenmeldung und 
Meldebestätigung verstreicht. Das führt zu unnötigen Verzögerungen in der Rekrutierung meldepflich-
tiger Stellen – insbesondere dann, wenn eine Stelle nicht über die kantonale Arbeitsvermittlung besetzt 
wird. Daher sollten die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber die Bestätigung der Stellenmeldung sofort 
und automatisch erhalten, zumindest bei der elektronischen Meldebestätigung – mit umgehendem Be-
ginn der Wartefrist von fünf Arbeitstagen (bis zur anderweitigen Ausschreibung). Zu diesem Zweck 
schlägt GastroSuisse folgende Anpassung am Entwurf der AVV vor:  

Art. 53b  
5  Die Arbeitgeber dürfen die Stellen, die sie nach Absatz 1 melden müssen, frühestens nach Ablauf 

von fünf Arbeitstagen nach Erhalt der Bestätigung [der Publikation auf der Plattform der öffentlichen 
Arbeitsvermittlung] anderweitig ausschreiben. Die Bestätigung erfolgt umgehend und bei elektroni-
schen Plattformen automatisch nach der Stellenmeldung. [Streichen und ergänzen] 
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IV. Schlussbemerkung 

GastroSuisse begrüsst die vorliegenden Verordnungsanpassungen. Sie stärken die elektronischen 
Dienstleistungen im Verwaltungsverfahren und entlasten eine Mehrheit der Betriebe administrativ –
insbesondere KMU.

Gleichwohl könnten in weiteren Bereichen der Arbeitsvermittlung die Abläufe effizienter gestaltet wer-
den. Dies gilt mitunter für die Umsetzung der Stellenmeldepflicht. Durch die Automatisierung der Ab-
läufe (z. B. automatische Meldebestätigung und Matching) und Vermeidung bürokratischer Leerläufe 
(z. B. bei saisonalen Angestellten) kann die Stellenmeldepflicht entscheidend verbessert werden.  

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung der Haltung von GastroSuisse. 

Freundliche Grüsse 

GastroSuisse 

Daniel Borner Severin Hohler 
Direktor Leiter Wirtschaftspolitik 



IV-STELLEN-KONFERENZ  CONFERENCE DES OFFICES AI  CONFERENZA DEGLI UFFICI AI  CONFERENZA DILS UFFIZIS AI 

Sempacherstrasse 15   6003 Luzern   Telefon 041 361 60 21   www.ivsk.ch   www.coai.ch

Patrick Scheiwiller 
071 282 63 53 
patrick.scheiwiller@svasg.ch 

per E-Mail 
Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, 
Bildung und Forschung WBF 
Bundesrat Guy Parmelin 

3. August 2020 

Vernehmlassungsverfahren 
Änderung der Arbeitslosenversicherungsverordnung und ALV-Informationssysteme-
verordnung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Am 1. Juli 2020 haben Sie die interessierten Kreise dazu eingeladen, zur Änderung der der Arbeits-
losenversicherungsverordnung und ALV-Informationssystemeverordnung bis 22. Oktober 2020 Stel-
lung zu nehmen. 

Die IV-Stellen-Konferenz (IVSK), welche die Interessen der Durchführungsorgane der Invalidenver-
sicherung (IV) vertritt, bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme, verzichtet jedoch auf die 
Einreichung einer Vernehmlassungsantwort. 

Freundliche Grüsse 

IV-Stellen-Konferenz (IVSK) 
Ressort Rahmenbedingungen 

Florian Steinbacher Patrick Scheiwiller 
Präsident Ressortleiter 

per E-Mail an: tcjd@seco.admin.ch 
Kopie: Mitglieder IVSK 



Schweizerischer Baumeisterverband, Postfach, 8042 Zürich Vladan Lazic
Arbeitgeberpolitik und Recht 
Jurist Rechtsdienst

vlazic@baumeister.ch

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung 
und Forschung (WBF) 
Bundeshaus Ost 
3003 Bern

Per E-Mail an: tcjd@seco.admin.ch

Zürich, 22.10.2020

Stellungnahme zur Arbeitslosenversicherungsverordnung (AVIV) und der neuen 
Informationssystemeverordnung (ALV-IsV)

Sehr geehrte Damen und Herren
Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin

Mit Schreiben vom 1. Juli 2020 lädt das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 
WBF ein, zur Änderung der Arbeitslosenversicherungsverordnung und ALV-Informationssystemeverordnung 
Stellung zu nehmen. Der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) vertritt die Interessen von rund 2'600 
Unternehmen des Bauhauptgewerbes in den Bereichen Arbeitgeber-, Berufs- und Wirtschaftspolitik. Der 
SBV nimmt in Funktion als deren Interessenvertreter daher gerne die Gelegenheit zur Stellungnahme 
betreffend Änderung der erwähnten Verordnungen wahr.

Die Anpassungen in den Verordnungen basieren auf der Revision des AVIG (Motion Vonlanthen 19.035, 
2017). Der SBV begrüsst und unterstützt grundsätzlich die Anpassung in der 
Arbeitslosenversicherungsverordnung AVIV und die Schaffung der neuen 
Informationssystemeverordnung ALV-IsV. Zudem schätzt der SBV die diesbezüglich hochqualitativ 
geleistete Arbeit. 

Während der SBV keine Anregungen zum ALV-IsV hat, sind betreffend E-AVIV dennoch zwei Anmerkungen 
anzubringen.  

In Bezug auf die in Art. 119 Abs. 1 lit. b und c E-AVIV geregelten örtlichen Zuständigkeiten der kantonalen 
Amtsstellen für die Kurzarbeits- und Schlechtwetterentschädigung ist Folgendes zu erwähnen:

In den letzten Monaten, in welchen viele Bauunternehmen wegen des COVID-19 Kurzarbeit anmelden 
mussten, stellte sich oft die Frage der örtlichen Zuständigkeit für einzelne Betriebsteile. In der Praxis ist oft 
unklar, welche Gebilde als Betrieb und nicht lediglich als Betriebsteil zu qualifizieren sind. Deshalb ist es 
wünschenswert, dass für den Fall, dass die Kurzarbeitsentschädigung lediglich für einen Betriebsteil 
beantragt wird, eine alternative örtliche Zuständigkeit am Ort des Betriebsteils anerkannt wird. Der SBV 
beantragt deshalb, dass Art. 119 Abs. 1 lit. b E-AVIV entsprechend ergänzt bzw. erweitert wird, dass 
sich die örtliche Zuständigkeit der kantonalen Amtsstellen für die Kurzarbeitsentschädigung nach 
dem Ort des Betriebes sowie alternativ nach dem Ort des Betriebsteils richtet.



Dasselbe gilt für die in Art. 119 Abs. 1 lit. c E-AVIV angepasste örtliche Zuständigkeit in Bezug auf die
Schlechtwetterentschädigung. Auch in diesem Zusammenhang beantragt der SBV, dass die örtliche 
Zuständigkeit der kantonalen Amtsstellen für die Schlechtwetterentschädigung zugunsten von 
Betriebsteilen erweitert wird.

Der SBV dankt für die Kenntnisnahme der Eingabe und steht Ihnen für allfällige Rückfragen gerne zur 
Verfügung.

Freundliche Grüsse
Schweizerischer Baumeisterverband

Dr. Benedikt Koch
Direktor

Jeremy-David Benjamin
Leiter Arbeitgeberpolitik und Recht
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, 
Bildung und Forschung
3000 Bern

By E-Mail only

Bern, 10. September 2020

Vernehmlassungsantwort zur geplanten Änderung der Arbeitslosenversiche-
rungsverordnung und der ALV-Informationssystemeverordnung

Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin
Geschätzte Damen und Herren

Mit der Eröffnung der Vernehmlassung vom 1. Juli 2020 laden Sie interessierte Krei-
se ein, Stellung zur geplante Änderung der Arbeitslosenversicherungsverordnung 
(AVIV) und der ALV-Informationssystemeverordnung (ALV-IsV) zu nehmen. Wir dan-
ken für diese Möglichkeit sowie für die Aufmerksamkeit, die Sie unserer Vernehmlas-
sungs-Antwort entgegenbringen.

Wir begrüssen, dass der Bundesrat mit dem vorliegenden Entwurf die Grundlagen für 
die beiden neuen Informations-Systeme der Arbeitslosenversicherung schaffen und 
zugleich die Inhalte sowie Regelungen in einer einzigen neuen Verordnung vereinen 
will. Ferner unterstützen wir die Bestrebungen, dringend notwendige Anpassungen 
im AVIV vorzunehmen, da diese nicht nur die Kommunikation zwischen den involvier-
ten Parteien verbessert, sondern auch Erleichterungen für die Versicherten mit sich 
bringen.

AVIV

1. Bemerkungen zu einzelnen Punkten

Zu Art. 1: Die Formulierung von Abs. 1 ist etwas verwirrend, denn schliesslich gelten 
diverse Bestimmungen des VwVG für Verfahren nach dem AVIG bzw. ATSG. Vor-
teilhafter wäre nach Ansicht der Kasse folgende Formulierung: «In Anwendung von 
Artikel 55 Absatz 1bis ATSG gelten für Verfahren nach dem AVIG auch die Bestim-
mungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 über den 
elektronischen Verkehr mit Behörden.».
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Zu Art. 19: Ziel der Reform ist es die Kommunikation weitgehend zu digitalisieren. 
Deswegen ist in Abs. 1 der Registrierung auf der Plattform der Vorrang vor der Re-
gistrierung bei den zuständigen Stellen einzuräumen. Weiter sollte festgelegt werden, 
dass bei Schwierigkeiten auf die Ämter verwiesen wird. Abs. 1 sollte daher wie folgt 
umformuliert werden: «Die versicherte Person muss sich persönlich anmelden. Diese 
Anmeldung erfolgt hauptsächlich über die Online-Dienstleistungszugangsplattform. 
Ergänzend können die zuständigen Stellen kontaktiert werden.».  
 
Bei Abs. 2 wäre es sinnvoller, das Wort «einreichen» durch den Begriff «bekanntge-
ben» zu ersetzen, weil die AHV-Nummer nie eingereicht, sondern eben nur bekannt 
gegeben werden kann.  
 
Abs. 5: Wenn die Einladung nach einem Werktag verschickt wurde, beginnt die Frist 
für das persönlichen Beratungsgespräch Gespräch ab diesem Zeitpunkt zu laufen 
oder bereits ab dem Zeitpunkt der Online-Anmeldung? Versicherte Personen, die aus 
einem technischen Grund, das heisst aufgrund einer Fehlfunktion der Plattform nicht 
rechtzeitig zum 1. Kontrollgespräch aufgeboten werden, dürfen deswegen keinesfalls 
sanktioniert werden.  
Zu Art. 20: Wir schlagen vor, die Abs. 1 und 2 zusammen zu fassen, da es bei beiden 
Absätzen um Überprüfung von Anmeldedaten geht.  
 
Zu Art. 20a: Die Abs. 2 und 3 wiederholen eigentlich, was in Abs. 1 bereits festgehal-
ten ist. Vorteilhafter wäre aus Kassensicht eine Vereinfachung wie zum Beispiel "Die 
Durchführungsstellen nach Artikel 76 Absatz 1 Buchstaben a–d AVIG klären die Ver-
sicherten in den jeweiligen Aufgabenbereichen über ihre Rechte und Pflichten auf." 
 
Abs. 2 ist relativ umfassend und es wird auch nicht geregelt, wie diese Aufklärung 
genau erfolgen soll (bspw. nur auf Veranlassung?). 
 
Zu Art. 23: In der bisherigen Fassung von Art. 23 AVIV stellt die zuständige Amtsstel-
le sicher, dass die versicherte Person am Monatsende über das Formular «Angaben 
der versicherten Person» verfügt. Diese Verpflichtung fehlt in der neuen Fassung des 
AVIV-Entwurfs und der erläuternde Bericht enthält weder eine Erklärung noch einen 
Hinweis darauf, wer für diese Verpflichtung verantwortlich ist. Ist dies ein bewusster 
oder ein echter Mangel? Dieser wichtige Punkt muss geklärt werden, schliesslich 
vermag ohne dieses Dokument keine Zahlung vorgenommen zu werden.  
 
Zu Art. 28: Es ist wünschenswert zwischen Abs. 1 und Abs. 2 ein Abs. 1a (alternativ 
ein neuer Abs. 2 mit entsprechender Anpassung der Nummerierung der vorgeschla-
gen Abs. 2 und 3) einzufügen, der festhält dass die Ausgleichsstelle eine gleichwerti-
ge Auffindbarkeit sämtlicher Kassen auf der Plattform zu garantieren hat. Das dient 
den sich registrierenden versicherten Personen und ist ebenso bedeutsam aufgrund 
der Gleichbehandlung und Chancengleichheit aller Kassen im Hinblick auf die ange-
strebte Google-Recherche in diesem Zusammenhang auf der Plattform.  
 
Zu Art. 77: Die Kasse begrüsst die in Abs. 3 vorgesehene Möglichkeit, im Konkurs 
des Arbeitgebers Anspruch ebenso bei der öffentlichen Arbeitslosenkasse der Kan-
tone geltend zu machen, in welchen sich Zweigniederlassungen oder Betriebsstätten 
befinden. Jedoch ist ungeklärt, welche öffentliche Arbeitslosenkasse bei Fragen und 
Unklarheiten der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zuständig ist. 2 
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unterschiedliche Anlaufstellen würden dem Sinn und Zweck der Vereinfachung wi-
dersprechen.  
 
Zu Art. 87: Die Neufassung von Art. 87 AVIV bringt gegenüber der aktuellen Version 
keinen Mehrwert. Im Gegenteil, die jetzige Variante ist präziser, indem festgehalten 
wird, zuhanden wem die Bestätigung ausgestellt wird und innerhalb welcher Frist. 
Die aktuelle Fassung sollte deswegen beibehalten und auf die Neufassung verzichtet 
werden.  
 
Zu Art. 119b: Die Bestimmung regelt nicht, welche weiteren Ausbildungen neben 
dem Titel «Eidgenössischer Fachausweis HR-Fachfrau/-mann, Öffentliche Personal-
vermittlung und –beratung» von der Ausgleichsstelle als gleichwertig anerkannt wer-
den. Wo wird das sonst geregelt?  
 
Zu Art. 125: In Abs. 1 ist das Wort «mindestens» zu streichen. Bücher und Bu-
chungsbelege sind auch nicht «mindestens» 10 Jahre aufzubewahren und 5 Jahre 
Aufbewahrung nach der letzten Bearbeitung ist ausreichend (auch aus platz- resp. 
speichertechnischen Überlegungen).  
 
 

2. Weitere Anmerkungen 
 

Die Unia Arbeitslosenkasse unterstützt die weiteren vorgesehenen Änderungen, da 
es sich um redaktionelle Präzisierungen oder um Nachvollzug von bestehenden 
Bestimmungen handelt. 
 
 
 ALV-IsV 
 

1. Allgemeine Bemerkungen 
 

Die Änderungen sind primär technischer und weniger rechtlicher Natur.  
 

2. Bemerkungen zu einzelnen Punkten 
 

Zu Art. 3: Die Bestimmung ist relativ umfassend, was grundsätzlich zu begrüssen ist, 
schliesslich zählt der Datenschutz zu den elementarsten Bereichen, die es zu schüt-
zen gilt in diesem Zusammenhang. Jedoch fehlen Verweise darauf, was die Konse-
quenzen sind, wenn der Datenschutz gleichwohl nicht (oder nicht ausreichend) ge-
währleistet wird. 

 
Abs. 3 erwähnt ein Datenbearbeitungsreglement. Wo wird dieses aufzufinden sein 
und ist dieses lediglich für die Ausgleichsstelle verbindlich oder tätigt es zugleich 
Auswirkungen auf die weiteren Vollzugsstellen? Müssen die einzelnen Vollzugsstel-
len insbesondere im Hinblick auf Abs. 1 ebenfalls ein eigenes erstellen? 

 
Zu Art. 5: Wie genau wird die Genehmigung aus Abs. 2 erteilt (persönlich / organisa-
tionsbezogen; mündlich / schriftlich; generell / einzelfallbezogen etc.)? Vermag die 
Genehmigung auch nachträglich widerrufen zu werden? Falls ja, unter welchen Vo-
raussetzungen? Die Arbeitslosenkassen müssen Daten exportieren können, um ein 
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Controlling (IKS, Qualitätsprüfung, Auswertungen usw.) durchführen zu können. Eine 
Genehmigung einzuholen für solche sehr regelmässige Aktivitäten ist nicht praktika-
bel. 

 
Zu Art. 6: Was passiert wenn die betroffenen Mitarbeiter nicht einverstanden sind mit 
dem Vorgehen, das in Abs. 1 vorgesehen ist?  

 
Zu Art. 7: Ist der Betrag für die Pauschale jährlich zu verstehen? Falls nein, welcher 
Zeitraum ist gemeint? 

 
Zu Art. 15: Unter welchem Voraussetzungen sind Ausnahmen von Abs. 1 1. Satz 
möglich?  

 
Bei Abs. 2 fehlt die Möglichkeit, dass die betroffenen Personen ihre Einwilligung wi-
derrufen können. Beispielsweise: «Die betreffende Person kann ihre Einwilligung je-
derzeit widerrufen. In einem solchen Fall müssen die entsprechenden Daten umge-
hend und vollständig bei den Institutionen gelöscht werden und dürfen nicht verwen-
det werden.». Eine solche Normierung muss aus unserer Sicht ebenfalls aufgenom-
men werden. 

 
Zu Art. 19: Eigentlich übermitteln sie diejenigen Daten, die das System anfragt (das 
System darf natürlich nur die Daten erfragen, die notwendig sind). Allenfalls bessere 
resp. exaktere Formulierung wählen, denn so zu unbestimmt. 

 
Wie ist Abs. 2 genau zu verstehen? Diese Formulierung ist zu unbestimmt, ungenau 
und muss präzisiert werden.  

 
Zu Art. 20: In Abs. 2 fehlt die Regelung, zu welchem Zweck die besagten Daten den 
Leistungsbezügerinnen und Leistungsbezügern zur Verfügung gestellt werden. Eine 
solche Begrenzung muss dringend aufgenommen werden, um den Verwendungs-
zweck einzugrenzen und Missbrauch vorzubeugen.  

 
Zu Art. 25: Ist allenfalls auch die Möglichkeit vorgesehen, dass registrierte Stellensu-
chende entscheiden können, dass ihr persönliches Stellenprofil gar nicht einsehbar 
ist, also auch nicht anonymisiert?  

 
Zu Anhang 1 Punkt 1.1. Arbeitslosenkasse: Unter welchen Voraussetzungen genau 
werden diese Zugriffe erteilt?  

 
Zu Anhang 1 Punkt 2.1.1: Auf die Nennung des Heimatortes kann verzichtet werden. 
Diesem kommt in der Schweiz keinerlei Bedeutung mehr zu (höchstens emotionale) 
und ausländische Rechtsordnungen kennen einen solchen nicht einmal.  
 
Das gilt ebenso für die weiteren Leistungsarten (Insolvenzentschädigung 2.2.1 etc.) 

 
3. Weitere Anmerkungen 

 
Die Unia Arbeitslosenkasse unterstützt die weiteren vorgesehenen Änderungen, da 
es sich um redaktionelle Präzisierungen oder um Nachvollzug von bestehenden 
Bestimmungen handelt. 
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Argumente und stehen bei Fra-
gen zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Daniel Santi    Timur Oeztürk 
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Haus der Kantone Speichergasse 6 3001 Bern 031 310 08 90

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF 
Herr Bundesrat 
Guy Parmelin

Per E-Mail geschickt an: tcjd@seco.admin.ch
Bern, 25. September 2020

Stellungnahme zur Änderung der Arbeitslosenversicherung und ALV-Informationssys-
temverordnung

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Ihrem Schreiben vom 1. Juli 2020 haben Sie alle Dachverbände der Wirtschaft zur Kon-
sultation betreffend die Änderung der Arbeitslosenversicherung und ALV-Informationssystem-
verordnung eingeladen. Wir möchten uns für die Gelegenheit zur konsolidierten Stellung-
nahme mit den Kantonen bedanken. Der Vorstand des VSAA nimmt im Namen des Verbandes 
gerne wie folgt Stellung: 

Grundsätzlich wird die AVIV-Revision und die Schaffung der neuen Verordnung ALV-IsV be-
grüsst. Die AVIV-Revision klärt Begrifflichkeiten und schafft administrative Erleichterung. Die 
ALV-IsV schafft die Grundlage für die Umsetzung der E-Government-Strategie im Bereich der 
Arbeitslosenversicherung und führt die bisherigen einzelnen Verordnungen (ASAL, AVAM, 
Lamda) sinnvoll wie auch nützlich zusammen. Die Anwendbarkeit der Anhänge bedingt jedoch 
noch weiterer Regelungen. 

Die Änderungen AVIV und die ALV wirken sich auf die internen juristischen Prozesse der Voll-
zugsorgane, insbesondere im Falle eines Rechtsstreits, und auf die Arbeit der Vollzugsorgane 
aus und bedingen dadurch Anpassungen der Arbeitsweisen der Vollzugsorgane. Die RAV 
müssen beispielsweise die internen Prozesse und Weisungen anpassen. In punktuellen Be-
reichen finden Verbesserungen resp. Vereinfachungen der Abläufe statt. Es muss jedoch da-
rauf geachtet werden, dass notwendige vollzugsnahe Verbesserungen der Prozesse schnell 
und ohne weitere gesetzlichen Anpassungen realisiert werden können, z. B. im Hinblick auf 
die Registrierung bei den zuständigen Ämtern.

Änderungen AVIV

Die Änderungen AVIV werden im Allgemeinen begrüsst. Der Prozess der Anmeldung zur Ar-
beitslosenversicherung kann nun schlanker erfolgen, und durch den Wegfall der Anmeldege-
spräche kann die eigentliche Personalberatung früher einsetzen. Durch die Einführung des 
Prinzips der elektronischen Kommunikation wird der Umgang zwischen Stellensuchenden und 
RAV grundlegend verändert. So werden E-Mail als Mittel des Austauschs, Telefoninterviews 
und Videokonferenzen ermöglicht und wahrscheinlich zur Norm werden. Dies hat technische 
(«agile» Strukturen), finanzielle (Kosten für IT-Ausstattung) und rechtliche (Datenschutz) Fol-
gen, aber auch Folgen in den Bereichen Kontrolle (Festlegung neuer Kontrollstandards) und 
Ausbildung (für RAV-Beratenden wie auch für Stellensuchende).
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· Beratung und Kontrolle 

Es ist missverständlich, dass die Person die „Versichertennummer der AHV“ einreichen muss. 
In der Praxis muss es so sein, dass die Identität der versicherten Person festgestellt werden 
muss (Art. 22 Abs. 2 und Erläuternder Bericht, S. 6 zu Art. 19 Abs. 5 und S. 8 zu Art. 22 Abs. 
2). Auf Grund der Identitätsüberprüfung (amtlicher Ausweis) übernimmt die zuständige Amts-
stelle die ZAS-(AHV)Daten der versicherten Person. Diesen Grundsatz hat das SECO bereits 
vor Jahren kommuniziert (Übernahme von amtlichen Daten und kein Einscannen von weiteren 
Dokumenten).  

Das eingerichtete Computersystem muss bei der persönlichen Anmeldung zur Vermittlung 
nicht nur bei der Anmeldung die AHV-Nummer des Versicherten abfragen, sondern es muss 
auch die Möglichkeit bieten, Dokumente zum Herunterladen anzufügen. Eine solche Möglich-
keit lässt in Zukunft zu, die doppelte Anforderung von Dokumenten durch die RAV und die 
Arbeitslosenkasse zu vermeiden. 

Ferner werden stark saisonal geprägte RAV kaum die Möglichkeit haben, die Anmeldungen in 
der Hochsaison innert eines Tages zu verarbeiten. Deshalb schlagen wir vor, die im Art. 19 
Abs. 5 AVIV definierte Frist «innerhalb eines Arbeitstages» auf drei oder fünf Arbeitstage zu 
erweitern. Im Rahmen der Verordnung sehen wir es als sinnvoller, lediglich die Bestätigung 
der Anmeldung bzw. Registrierung innert einer bestimmten Zeit vorzusehen. 

· Kantonale Amtsstellen 

Die Beschränkung der Zuständigkeit im Rahmen der Schlechtwetterentschädigung auf den 
Ort des Betriebes ist nicht einsichtig resp. verringert kaum die «Doppelspurigkeiten», da der 
Begriff «Betrieb» unscharf ist. Möglich bleibt das Erreichen am Firmensitz (ebenfalls «Be-
trieb») und am Ort der Tätigkeit. Diese Änderung der Zuständigkeitsregel hat zur Folge, dass 
die Fähigkeit der Kantone geschwächt werden, die Schlechtwetterentschädigungsansprüche 
wirksam zu kontrollieren. Es besteht daher die Gefahr, dass Missbräuche schwieriger aufzu-
decken sind und somit zunehmen. In der Tat ist die Frage des schlechten Wetters in erster 
Linie eine lokale Angelegenheit. Gegenwärtig brauchen die Kantone nur die Wetterbedingun-
gen auf ihrem eigenen Gebiet zu kennen. Sollte der Standort des Unternehmens ausschlag-
gebend werden, müssten die Kantone über Baustellen in der ganzen Schweiz entscheiden. 
Darüber hinaus könnte sich möglicherweise ein Problem hinsichtlich der Kompetenz ergeben, 
über Anträge von Niederlassungen von Unternehmen zu entscheiden, die in verschiedenen 
Kantonen tätig sind. 

Zudem ist zu beachten, dass die RAV häufig Personen einstellen, die bereits im Besitz des 
Fachausweises HR-Fachfrau/-mann sind, aber mit einer anderen Vertiefungsrichtung abge-
schlossen haben. Um den Aufwand des Anerkennungsverfahrens zu reduzieren, ist eine Prä-
zisierung notwendig. Deshalb befürworten wir, zwischen Personen, die bei Stellenantritt als 
Personalberater/-in bereits über den Fachausausweis verfügen oder bereits in Ausbildung sind 
und solchen, die mit der Ausbildung noch nicht begonnen haben, zu differenzieren. 

Änderungen AVG und AVV 

Generell sind Präzisierungen von AVG und AVV, insbesondere die Massnahmen zur Verhin-
derung von Diskriminierung in der Stellenausschreibung, zu begrüssen. Insbesondere wäre 
es wünschenswert, in diesem Rahmen für den Fall von wiederholten Pflichtverletzungen die 
Abmeldung von der Arbeitsvermittlung vorzusehen. 

Die Formulierung in Art. 51 Abs. 1 AVV widerspricht partiell der elektronischen Anmeldung zur 
Arbeitsvermittlung («Persönlich zur Anmeldung vorgestellt»). In AVIV Art. 19 Abs. 1 wird fest-
gehalten, dass die Anmeldung auch über die Zugangsplattform für elektronische Dienstleis-
tungen erfolgen kann. Diese Formulierung in Art. 51 Abs. 1 muss präzisiert und AVIV Art. 19 
Abs. 1 angeglichen werden. Wir schlagen vor, den Passus «zur Anmeldung vorgestellt haben» 
durch «über die Zugangsplattform für elektronische Dienstleistungen oder durch persönliches 
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Erscheinen bei der zuständigen Amtsstelle angemeldet haben und deren Identität überprüft 
worden ist» zu ersetzen. 

Das persönliche Erstgespräch ist notwendig, um im Rahmen der Entwicklung der Unterstüt-
zungsstrategie eine grundlegende Verbindung zwischen Personalberatenden und Stellensu-
chenden herzustellen. Ohne diesen minimalen Kontakt von Angesicht zu Angesicht verlöre die 
weitere Unterstützung und Beratung ihre ganze Bedeutung. 

Änderungen ALV-IsV 

Die Erweiterung der Datenquelle, die der Erstellung von Leistungsindikatoren und der Mes-
sung von Resultaten dient, ist im Allgemeinen zu begrüssen. Die Änderungen sind notwendig, 
um eine moderne und statistische Steuerung der Dienstleistungen der Verwaltung zu ermög-
lichen. Insbesondere Art. 6 ALV-IsV erlaubt, dass die Daten für eine effektive strategische und 
operative Steuerung bis hin auf die Ebene der einzelnen Mitarbeiter erfasst werden. Jedoch 
muss bei der Erweiterung der Daten und Kennzahlen die bereits vorhandene und weiterhin 
markante Zunahme der Dateneingabe, die von den Mitarbeitenden an der Basis (Personalbe-
ratenden, Administration usw.) verlangt wird, berücksichtigt werden. Das Ziel sollte ein Abbau 
des administrativen Aufwandes sein.  

Generell sollte zudem dem Umstand Rechnung getragen werde, dass gerade in Corona-Kri-
senzeiten Funktionen und Aufgaben schnell wechseln können und Zugriffsrechte entspre-
chend schnell resp. flexibel vergeben werden müssen. Deswegen ist es zur Erledigung der 
Vollzugsaufgaben bedeutsam, dass die Sicherheitseinstellungen in den Datensystemen 
(AVAM, ASAL, DMS, Microstrategy) nicht auf den eigenen Kanton beschränkt werden. 

· Informationssystem für die öffentliche Arbeitsvermittlung 

Für den Vollzug erachten wir es als notwendig, dass nur ein DMS (Dokumenten – Manage-
ment – System) im Einsatz ist, damit allfällige Informationen nur einmal gespeichert, aber von 
allen im AVIG-Vollzugstellen genutzt werden können. Daher ist anzustreben, dass ein Daten-
austausch zwischen der Datensammlungen des Bundes und den Kantonen elektronisch er-
folgt. Die Ausweitung auf weitere Partner (IIZ) könnte auch sinnvoll sein. 

· Daten, Zugriffs- und Bearbeitungsrechte auf das Informationssystem für die öffent-
liche Arbeitsvermittlung 

Einerseits ist eine Beschränkung der Zugriffsrechte auf wenige Personen zu begrüssen. An-
dererseits sollten direkte Vorgesetzte (z. B. RAV-Leitende) die Möglichkeit haben, beispiels-
weise einfache Mutationen wie Beschäftigungsgrade selbst vorzunehmen. Dies sollte möglich 
sein, ohne dass viele Administrations-Rollen vergeben werden müssen. 

Die automatische Zuteilung der Funktion zu den einzelnen Rollen, bzw. Benutzungsrechten 
ist darüber hinaus kritisch zu hinterfragen oder allenfalls deutlich restriktiver auszugestalten. 
Insbesondere die Rolle «AMM – Freigeben» stellt ein erhebliches Finanzrisiko dar und sollte 
nur an wenige Personen erteilt werden. 

· Plattform für elektronische Dienstleistungen und Plattform der öffentlichen Arbeits-
vermittlung 

Die Rolle «öVA-Benutzende» bietet fast keine zusätzlichen Möglichkeiten im Vergleich zur 
Rolle «Anonym». Dagegen bieten die Rollen «STES», «Arbeitgeber» und «pAV» wesentlich 
mehr Möglichkeiten. Um die «e-Service-Plattformen und die Arbeitsvermittlung» fördern zu 
können, sollte die Rolle der «öVA-Benutzende» erweitert werden. Dies sollte in einer Weise 
geschehen, dass konkrete Demonstrationen durchgeführt werden können. 
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Wir bitten Sie um die gebührende Berücksichtigung der Anliegen, welche in dieser Stellung-
nahme sowie in den Eingaben der einzelnen Kantone formuliert werden und stehen bei Fragen 
gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüssen 
 
 
 
Verband Schweizerischer Arbeitsmarktbehörden VSAA 
    
 
 
 
 
Nicole Hostettler Alexander Ammon 
Präsidentin Direktor 


